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Anhang 1 

Datenschutz-Folgenabschätzung/Vorabkontrolle (1/2) 

 

Schritt Was?            Wer? 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

 

 

  

• Neuer Geschäftsprozess mit Personendaten? 

• Neue Software? 

• Veränderung an Geschäftsprozess oder 
Software mit Bearbeitung von 
Personendaten? 

 

Durchführung und Dokumentation 
Datenschutz-Folgenabschätzung  

(s. Formular kantonale Aufsichtsstelle) 

       Was?

  
    Wer? 

 

Nach wie vor grosses Risiko für Privatsphäre? 

 

Entscheid Vorlage Vorabkontrolle an 

kantonale Aufsichtsstelle bzw. Inkaufnahme 

Restrisiken 

       Was?

  
    Wer? 

v 

Ja Nein 

Schritt 2 Keine DSFA nötig 

Einzelne Mitarbeitende 

(zuständig für Prozess bzw. 

Datenbearbeitung)   

 

   

  Wer? 

 
Ansprechperson für 

Datenschutzfragen, Beizug 

einzelne Mitarbeitende 

 

Ansprechperson für 
Datenschutzfragen 

 Ja Nein 

Ablage dokumentierte 

DSFA 

Ansprechperson für 
Datenschutzfragen 

v 

Vorlage DSFA an 

Kirchenpflege 

Kirchenpflege 

v 
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Datenschutz-Folgenabschätzung/Vorabkontrolle (2/2) 

Die nachfolgenden Fragen bilden den Kern der Datenschutz-Folgenabschätzung.  

Wichtig: Die vollständige Liste aller Fragen findet sich im Merkblatt der kantonalen Aufsichtsstelle unter 

unterstehendem Link.1 Der Kirchgemeinde wird empfohlen, die Datenschutz-Folgenabschätzung 

anhand dieses Merkblatts durchzuführen und im dazugehörigen Formular zu dokumentieren: 

1. Beschreibung der Tätigkeit (z.B. «Einführung eines neuen Tools für den Versand eines Newsletters 
durch den Bereich XY zu Thema Z») 

2. Zu welchem möglichst genauen Zweck (bzw. zu welchen Zwecken) sollen die Daten bearbeitet 
werden? (z.B. «Beziehungspflege zu Personen, die an Z interessiert sind)» 

3. Welche Datenattribute werden bearbeitet? (z.B. E-Mail-Adresse, Vor- und Nachname) 

4. Welche Kategorie(n) von Personen sind davon betroffen? (z.B. Behördenmitglieder, Interessierte, 
Personal) 

5. Woher stammen die Daten? (z.B. aus einem Anmeldeformular auf einer Homepage) 

6. Werden diese Daten danach für weitere Tätigkeiten genutzt? 

7. Werden diese Daten mit einer anderen Organisation geteilt bzw. einer anderen Organisation 
weitergereicht? 

8. Wer wird innerhalb der Kirchgemeinde Zugriff zu den Daten haben? 

9. Angaben zum Unternehmen, dem Daten weitergegeben werden oder Fernzugriff gewährt wird 
(bspw. von dem eine allfällige Software lizenziert wird):  

o vollständiger Name und Rechtsform 

o Ort und Land des Sitzes 

o Vertragsentwürfe und/oder AGBs 

10. Beschreibung allfälliger Risiken, die im Zusammenhang mit dem Projekt erkennbar sind (z.B. 
«Aufgrund eines Sicherheitsproblems bei der Anbieterin oder dem Anbieter des Newsletters 
könnten E-Mail-Adressen im Internet frei zugänglich werden.»).  

11. Falls bereits vorhanden: Massnahmen, wie man die unter Punkt 10. beschriebenen Risiken 
reduzieren könnte (z.B. Verweis auf den Teil des Vertrags, der detaillierte Sicherheitsmassnahmen 
auflistet, oder: Abschluss eines Vertrags über die Auftragsdatenbearbeitung [ADV]).  

 

                                                           
1 https://www.datenschutz.ch/datenschutz-in-oeffentlichen-organen/datenschutz-folgenabschaetzung 
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